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Beschlüsse des Grossen Gemeinderates Adliswil vom 1. April  2015 

1. Für den Neubau des Schulhauses Dietlimoos-Moos wird ein Bruttokredit von  
CHF 1‘315‘000.00 bewilligt. 

2. Der Teilrevision des Siedlungs- und Landschaftsplans Sunnau-Lebern (kommunaler 
Richtplan) vom 10. Dezember 2014 wird zugestimmt.  

3. Das Postulat von Mario Senn und zwei Mitunterzeichneten betreffend Städtische Be-
teiligungen an Unternehmungen wird als erledigt abgeschrieben. 

4. Das Gesuch des Stadtrates um Fristerstreckung für die Beantwortung der Interpella-
tion „Umfang von Beratungsleistungen in der Stadtverwaltung“ wird gutgeheissen. 

5. Die Globalbudget-Motion betreffend Kostendeckungsgrad Schulergänzende Angebo-
te von Mario Senn, Heidi Jucker und Daniel Frei wird dem Stadtrat zur Berichterstat-
tung und Antragstellung überwiesen. 

6. Die Globalbudget-Motion betreffend Kostendeckungsgrad Bau von der Sachkommis-
sion wird dem Stadtrat zur Berichterstattung und Antragstellung überwiesen. 

 

Adliswil, 2. April 2015 
 
Im Namen des Grossen Gemeinderats 

Die Präsidentin:  Die Ratsschreiberin: 

Daniela Morf   Ida Hofstetter 

 
Rechtsmittel 

Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Horgen, 
Seestrasse 124, 8810 Horgen 

 wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert  
5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (Stimmrechtsrekurs) 

 und im Übrigen gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes 
Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen schriftlich Be-
schwerde (Gemeindebeschwerde)  

erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat in der Regel die unterliegende Partei zu 
tragen. Die Rekurs- oder Beschwerdefrist muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 
Fakultatives Referendum 

Gegen Ziffer 1 und 2 kann gestützt auf Art. 14 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil das Refe-
rendum ergriffen werden. Ablauf der Referendumsfrist: 11. Mai 2015.  

 

 

 

 

 

 

 


